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Antragsteller:  Alterric Deutschland GmbH 

Abstandsflächenberechnung 
für die ENERCON E 138 EP5 E3 mit 160 m Nabenhöhe 

Gemäß §6 BauO NRW gilt: 

Abstandsfläche  = größte Höhe der Anlage x 0,3 

Größte Höhe der Anlage  = Nabenhöhe + Rotorradius 

Nabenhöhe  = 160,0 m 

Rotorradius  = 69,125 m 

Abstandsfläche  = (160,0 m + 69,125 m) x 0,3 = 68,7 m 

Abstandsfläche ab geometrischem Turmmittelpunkt beträgt 68,7 m. 

Hinweis: Für die Grundstücke Gemarkung Alme Flur 19, Flurstücke 3, 18, 19, 20, 21 
sowie Gemarkung Alme, Flur 20, Flurstück 152 besteht eine Vereinigungsbaulast. 
Daher entstehen keine Abstandsflächenbaulasten. 
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2.5 Beschreibung Planungsrecht 

Die geplanten Standorte der zwei Windenergieanlagen befinden sich im städtebaulichen 

Außenbereich nordöstlich der Stadt Brilon, südwestlich des Ortes Alme bzw. westlich der 

Ortschaft Nehden. Sie liegen im Bereich in einem ausgewiesenen Windenergiegebiet gemäß 

§ 2 WindBG.  

Die neu geplanten Windenergieanlagen (WEA) 03 und 04 im Windpark Brilon befinden sich 

innerhalb der Konzentrationszone 3 zur Windenergienutzung gemäß der 97. Änderung des 

Flächennutzungsplans (FNP) der Stadt Brilon.  

Zudem sind diese Anlagen im Windenergiebereich (WEB) 07.03.WEB.002 verortet, der im 

Rahmen der 19. Änderung des Regionalplans (RP) Arnsberg für den Teilabschnitt Soest und 

Hochsauerlandkreis ausgewiesen wurde. 

Abbildung: Lage der zwei geplanten WEA (Rot) und der bestehenden WEA (Schwarz) in der Konzentrationszone zur 

Windenergienutzung des FNPs der Stadt Brilon (Pink) und im WEB des RP Arnsberg TA Soest und Hochsauerlandkreis 

(Blau) 

 

 








